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In dem Rechtsstreit

KIägerin und Revisionskläoeri n
Proze s sbevol Imächt igter :

E'vangelischer 
gegen

Beklagter und Rewisionsbeklagter,
Prozessbevollmächtigter: 

Dr. Lfens petersen

wegen Ki rchensteuer  2OOL
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unter Mitwirkung

des Vorsitzenden Richters
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des R.ichters

am Bundesfinanzhof

des RichLers

am Bundesfinanzhof

der  Richter in

am Bundesfinanzhof

des Richters

am Bundesfinanzhof 
Dr. Brandis

mit Einverständnis d.er Betei l igten ohne mundliche
in der  Si tzung vom 1 9.  Oktobe r  2AO5

Dr .  Gosch ,

Dr .  Ch r i s t i ansen ,

Dr .  Buc iek ,

Heger und

Verhandlung

für Recht erkannt:
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Die Revision der K1ägerin gegen das Urtei l  d.es
Finanzger ichts  Düsseldor f  vom l_8.  ,Juni  2OO4
L K G4g7/OZ Ki  wi rd aLs unbegründ.et  zurückqe_
wiesen

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat d.ie
K1ägerin zu trasen.

G r ü n d e

r .
Die Bete i l ig ten s t re i ten über  d. ie  ver fassungsmäßigkei t  des be_sonderen Kirchgeld.s.

Die Klägerin und Revisionsklägerin (K1ägerin) war im Streit jahr
2o0L Mitgl. ied der evangelischen Kirche; ihr Ehemann gehörte
keiner Kirche an. Die EheleuLe reben im Güterstand. der Güter_trennung. sie wurden für d.as streit jahr zusammen zur Einkom*
mensteuer veranlagt. Das Famil ieneinkonmen wurde al lein von demEhemann erwirLschaftet, während. die Krägerin selbst keine steu_erpfl ichtigen Einkünfte erzierte. aur aer Grund.lage eines zuversteuernden Einkommens der Eheleute von g0 g7g DM und unterBerücksichtigung eines Freibetrags für ein Kind. in FIöhe von9 936 DM wurde gegen d' ie K1ägerin evangelische Kirchensreuer inForm des besond.eren Kirchgeld.s in Höhe von 180 DM festg.esetzt.

Einspruch und Klage brieben ohne Erfolg. Das urteir d.es Finanz_
a o r i  n 1 - +  -  /  h ^  \vcrrcncs ( ! -G)  is t  in  Entscheidungen der  F inanzger ichte (EFG)
20A4 ,  ! 547  ve rö f fen t l i ch t .

Mit ihrer Revision macht die Klägerin geltend, d.ass die Erhe_bung des besond.eren Kirchgelds gegen d.as Rückwirkungsverbot
(A r t .  20  Abs -  3  des  Grundgese tzes  __cG__) ,  gegen  d ie  a l l geme ineHandlungsfre ihe i t  (Ar t .  2  Abs.  1  cc)  und gegen d.en Gle ichhei ts_

satz (ar t  .  3  Abs.  1  GG) verstoße
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Die Klägerin beantragt sinngemäß, das angefochtene Urtei l ,  die

Einspruchsentscheidung und den Bescheid über evangelische Kir-

chensteuer 2001- vom 25. September 2002 aufzuheben.

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (der Evangelische Stadtkir-

chenverband --Beklagter--) beantragt, die Revision zurückzuwei-

s e n .

r I "

Die Revision der K1ägerin ist unbegründet. Sie war daher zu-

rückzuweisen (S L26 Pbs.  2  der  F inanzger ichLsordnung - -FGo--) .

Der ang'efochtene Kirchensteuerbescheid ist rechtmäßig" fnsbe-

sondere verstoßen die Regelungen über das besondere Kirchgeld

nicht gegen Verfassungsrecht.

1. a) Gemäß S L des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteu-

ern im Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22.  Apr i l  1 ,975 - -KiStG NW--  (Gesetz-  und Verord-

nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen --GVBI NW-- i .975,

438), zuJ-etzL geändert durch Gesetz vom 5. März 2001- (c\,rB1 NW

20Ol- ,  l -03) ,  erheben d ie Kathol ische Ki rche und d ie Evangel ische

Kirche im Land Nordrhein-lrlestfalen Kirchensteuern auf Grund

eigener Steuerordnungen. Kirchensteuerpfl ichtig sind nach S 3

Abs. 1 Kiste Nlt aIle Angehörigen der Katholischen Kirche und

der Evangelisehen Kirche, die ihren !,Iohnsitz oder gewöhnlichen

Aufenthalt i .S. der SS 8 und 9 der Abgabenordnung (aO Lg77) im

Land Nordrhein-Vilestfalen haben. Von Kirchensteuerpfl ichtigen,

deren Ehegatte nicht kirchensteuerpfl ichtig ist, können Kir-

chensteuern gemäß S 4 Abs. 1 Nr. 5 KiStG NW als besonderes

Kirchgeld erhoben werden; diese Regelung ist durch das genannc,e

Anderungsgesetz vom 6. März 2001 geschaffen worden" Gemäß S 16

Abs. l- KiStG NW bedürfen Kirchensteuerordnungen und -beschlüsse

der staatl ichen Anerkennunq -
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b) Auf der Grundlage von s i- Kistc NW haben die evangelischen

Kirchen in Nordrhein-Westfalen (Rheinland/Westfalen/r, ippische

Landeskirche) eine Kirchensteuerordnung (KiStO NW) erlassen,

d ie zum 1.  ,Januar  200L in  Kraf  t  get reten is t .  Auch d iese be-

stimmt, dass die Kirchensteuer bei kirchensteuerpfl icht, igen Ge-

meindegliedern, deren Ehegatte nicht kirchensteuerpfl ichtig

ist, aIs besonderes Kirchgeld erhoben werden kann (S 5 Abs. 1

Nr. 5 KiStO NW) " Bemessungsgrundlage ist das zu versteuernde

Einkommen der Ehegatten, das sich bei entsprechender Anwendung

des S 51a Abs. 2 Satz 1- und 2 des Einkommensteuergesetzes

(Estc)  erg ibt  (S 6 Abs.  2  Satz 2 Kis to Nt{ )  .  Das besondere

Kirchgeld wird nach Maßgabe einer besonders festzulegenden

Steuer tabel le  erhoben (S l -L  Abs.  2  Satz l_  KiStO Nw).  Staf fe lung

und Bemessungsgrundlage werden durch einen Kirchensteuerbe-

sch luss  fes tge leg t  (S  1 l -  Abs .  2  Sa tz  2  i .V .m.  S  t -2  Abs "  j _

K i S r O  N W ) .

c) Der für das streit j  ahr 2001 maßgebliche Kirchensteuerbe-

schluss vom l -3 .  Dezember 2000 isE am 3.  August  2ooL staat l ich

genehmigt und aro,22. Oktober 2001 im Kirchl ichen Amtsblatt ver-

öf fent l icht  worden (vgI .  auch BstBl  r  2001- ,  62s)  .  Ausgehend von

einer in 1-3 Stufen gestaffelt.en Bemessungsgrundlage legt d.ieser

Beschluss mit wirkung zum L. .Tanuar 200]- ein sich progressiv

erhöhendes Kirchgeld von 180 DM bis höchstens 7 2oo DM fest.

Bei Einkommen unter 50 000 DM fäIl t  kein besonderes Kirchgeld

äD, bei Einkommen zwischen 50 000 DM und 74 999 DM ein Kirch-

geld in Höhe von L80 DM. Der Höchstsatz gi l t  für Einkommen von

500 000 DM und mehr. Maßgeblich ist das zu versteuernde Einkom-

men der Ehegatten gemäß S 5 Abs. 2 satz 2 Kisto Nw. Aufgrund

dieser Anknüpfung wird das besondere Kirchgeld nur dann erho-

ben, wenn die Ehegatten zur Einkommensteuer zusammenveranlagt

werden (ss 26,  26b Est ,G,  v91.  auch Finanzmin is ter ium - -F inMin--

NRW vom 8 .  AugusL  2001- ,  s teue r -E i l d iens t .  - - s tEd - -  2001 ,  573 ) .

- 5



- 5

d) Ausgehend von diesen Bestimmungen hat der Beklagte gegen die

Klägerin bei einer Bemessungsgrundlage von 7A 943 DM zutreffend

ein besonderes Ki rchgeld in  Höhe von 180 DM festgesetzt .

2. Die Einführung des besonderen Kirchgelds zum l-. ,Januar 2001

ver le tz t  n icht  das aus dem Rechtsstaatspr inz ip (Ar t .  20 Abs.  3

ec) abgeleitete Rückwirkungsverbot.

a) Die Religionsgemeinschaften üben, soweit sie von dem ihnen

nach Ar t .  L40 GG i "V.m.  Ar t .  ] -37 Abs.  6  der  Weimarer  Reichsver-

fassung (wRV) verliehenen Besteuerunglsrecht Gebrauch machen,

hoheit l iche Befugnisse aus. Dabei sind sie an die werfassungs-

rechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes g,ebunden, mit der Folge,

dass die Kirchensteuern in Bezug auf Rechtsetzung und Vollzug

rechtsstaatl ichen Grundsätzen genügen müssen (Besctrluss des

Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom l-9. August 2002

2 BvR 443/o l ,  Höchstr ichter l iche F inanzrechtsprechung - -HFR--

20A2,  IL29,  l - l -31 f  . ;  v .  Campenhausen in  v .  Mangoldt /K le in /

Starck,  Das Bonner  Grundgesetz,  Kommentar ,  4 .  Auf1. ,  Ar t .  137

WRV Rdnr.  27L;  Hammer,  Rechtsf ragen der  Ki rchensteuer ,  2002,

S"  249  f f  . ,  m .w .N . ) .  Demen tsp rechend  un te r l i egen  d ie  von  den

zuständigen kirchl ichen Stel len erlassenen Kirchensteuerord-

nung:en, Kirchengesetze und Kirchensteuerbeschlüsse, die jeweils

den normativen Rahmen der Kirchensteuergesetze der Länder aus-

fü l Ien,  (u .a. )  auch oem Rückwirkungsverbot .

In Zweifelsfäl1en haben die staatl ichen Gerichte, wenn sie von

Kirchenmitgl iedern angerufen werden, zv prüfen, ob die kirchl i-

chen Steuernormen rechtsstaatlichen Anforderungen gerecht v,rer-

d e n  ( B v e r f c - B e s c h l u s s  i n  H F R  2 0 0 2 ,  1 - L 2 9 ,  1 1 3 1 - ,  m . w . N . ) .  D i e  G e -

richte ihrerseits müssen bei dieser Prüfung das --ebenfal ls

ver fassungsrecht l ich gewähr le is tete-  -  k i rch l iche Selbstbest im-

mungsrecht  aus Ar t .  l -40 cc i .V.m.  Ar t .  L37 Abs.  3  WRV berück-

sichtigen. Sie sind gehalten, das daraus result ierende Span-

nungsverhältnis zwischen kirchl icher Selbstbestimmung einer-
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seits und den Anforderungen der rechtsstaatl ichen Ordnung ande-

rerseits zu einem tragfähigen Ausgleich zu bringen (BVerfG-Be-

s c h l u s s  i n  H F R  2 0 0 2 ,  7 ! 2 9 ,  1 L 3 l - ,  m . w . N . ;  v 9 1 .  h i e r z u  a u c h  H e s s e

in List l /pirson, Handbuch des Staatskirchenrechts der

Bundesrepubl ik  Deutschland - -HdbstKi rchR-- ,  2 .  Auf1. ,  Bd.  I ,

S .  5 2 2  f f  . ;  P .  K i r c h h o f ,  e b e n d a ,  S .  6 7 6  f . ;  H a m m e r ,  a . a . O . ,

S "  2 5 0 ;  W a l d h o f f ,  S t e u e r  u n d  W i r t s c h a f t  2 0 0 5 ,  3 7 ,  4 2 ) .

b) Nach der vom BVerfG zur Frage der Verfassungsmäßigkeit rück-

wirkender Gesetze entwickelten Systematik verstößt eine steuer-

begründende oder steuererhöhende Norm in der Regel gegen

rechtsstaatl iche Grundsätze, wenn und soweit sie für einen Ver-

anlagungszeitraum gelten so1I, der im Zeitpunkt ihrer Verkün-

dung bereits abgeschlossen war ("echtet '  Rückwirkung, ' tRückbe-

wirkung von Rechtsfolgenr). Dagegen sieht es das BVerfG im Hin-

bl ick auf Art. 20 Abs. 3 GG grundsätzl ich aIs unbedenklich an,

wenn der Gesetzgeber während eines Veranlagrrngszeitraums eine

solche Norm in Kraft setzt und zugleich bestimmt, dass sie von

Beginn dieses Veranlagungszeitraums an gelten soll  ("unechte'

Rückwirkuflg, I ' tatbestandliche Rückanknüpfung") . In diesem FaII

darf die steuerbegründende oder -erhöhende Norm regelmäßig auch

diejenigen Sachverhalte erfassen, die auf einer vor ihrem In-

Kraft-Treten getätigten Disposit ion des Bürgers beruhen (v91.

z.B.  BVerfG-Beschlüsse vom 3.  Dezember i -997 2 BvR 882/97,

BVer fGE 97 ,  57 ,  78 ;  vom 5 .  Feb rua r  2AO2 2  BvR 305 ,  348 /93 ,

BVerfGE 105,  77,  40)  .  Wegen wei terer  E inzel -he i ten zu d ieser

Rechtsprechung wird auf d.ie Beschlüsse des Bundesfinanzhofs

(BFH)  vom 6 .  November  2002  x r  R  42 /0L  (BFHE 200 ,  560 ,  Bs tB l  r I

2 0 0 3 ,  2 5 7 ,  2 6 L  f f  . )  u n d  v o m  1 " 6 .  D e z e m b e r  2 0 0 3  I X  R  4 6 / O z  ( B F H E

2O4,  228 ,  BS tB l  f r  2004 ,  284 ,  289  f f .  )  sow ie  au f  das  BFH-Ur te i I

v o m  L .  M ä r z  2 0 0 5  V I r r  R  9 2 1 0 3  ( B F H E  2 0 9 ,  2 8 5 ,  B S t B l  r I  2 0 0 5 ,

398 ,  401 -  f f  . )  Bezug  genommen.
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c) Gemessen an diesen Grundsätzen entfaltet der Kirchensteuer-

beschluss für  das Steuer jahr  2001 e ine im Regel fa l l  zu läss ige

'unechte" Rückwirkung ( "tatbestandliche Rückanknüpfungt'  ) .

Obgleich der Beschluss bereits im ,fahr 2000 von den zuständigen

kirchl ichen Gremien gefasst wurde, hat er die QuaIität eines

für den staatl ichen Bereich wirksamen Rechtssatzes erst durch

die staatsaufsichtl iche Anerkennung (S 15 Abs. 1 KiStG NW) und

die anschließende Bekanntmachung im kirchl ichen Amtsblatt bzw.

im Bundessteuerblatt im Oktober 2001- erlangt (v91. auch

v.  Campenhausen,  Staatsk i rchenrecht ,  3 .  Auf1. ,  S.  265;  Marrö in

L is t l /P i rson,  HdbstKi rchR,  Bd.  I ,  S.  111-5 f  . )  .  Da nach den h ier

maßgeblichen Bestimmungen die Kirchensteuer ungeachtet der

Form, in der sie erhoben wird, eine .fahressteuer ist, die mit

Ablauf des jeweil igen Veranlagungszeitraums entsteht (S 36

Abs .  l -  ESLG,  S  38  AO 7977  i .V .m.  S  I  Abs '  3  K iS tG  NW,  S  l  de r

Verordnung z:ur Durchführung des KiStG NVI vom 27. Dezember l-962,

GVBI NW L953,  52)  ,  wi rk t  der  Beschluss somi t  ( led ig l ich)  auf

einen noch nicht abgeschlossenen Veranlagungszeitraum zurück.

d) Allerdings hat der IX. Senat des BFH, ausgehend von der neu-

eren Rechtsprechung des BVerfG zum Disposit ionsschutz im Be-

reich steuerl icher Lenkungsnormen (BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE

97,  67,  80;  in  BVerfGE 1-05,  17,  40)  und unter  Berücks icht igr . rng

der im Schrif t tum geäußerten Krit ik an oer bisherigen Recht-

sprechung, entschieden, dass der vom BVerfG bislang nur für

(Verschonungs- ) Subventionen und Steuervergünstigungen gewährte

verstärkte Sehutz vor-t Disposit ionen auf aIle Steuerrechtsnormen

zu erstrecken sei. Auch bei einer tatbestandlichen Rückanknüp-

fung müsse - -so der  IX.  Senat- -  in  jedem Einze1fa l l  geprüf t

werden, j-nwieweit und mit welchem Gewicht das Vertrauen des

Steuerpfl ichtigen in die bestehende (günstige) Rechtslage

schützenswert sei und ob die öffentl ichen Belange, die eine

nachtei l ige Änderung rechtfert igten, dieses Vertrauen überwö-

gen. Das gelte für den rückwirkenden Wegfal l  einer Steuerver-
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günstigung in gleicher Vüeise wie für die rückwirkende Belastung

mit einem neu begründeten Steueranspruch und ebenso für die

Aufhebung von steuerl ichen "Freiräumen" (gfH-geschluss in BFHE

2 0 4 ,  2 2 8 ,  B S t B l  I I  2 0 0 4 ,  2 8 4 ,  2 9 2 ,  m . w . N . 1  a . A .  w o h l  d e r

V I I L  S e n a t  d e s  B F H  i n  B F H E  2 0 9 ,  2 8 5 ,  B S t B l  I I  2 0 0 5 ,  3 9 8 ,  4 0 3 ;

o f fen  ge lassen :  BFH-Besch luss  vom 3 .  Feb rua r  2005  I  B  208 /04 ,

B F H E  2 0 9 ,  2 O 4 ,  B S T B I  f I  2 0 0 5 ,  3 5 1 - ) .  D e r  I X .  S e n a t  h a t  i n  d e m

bei ihm geführten Verfahren das BVerfG angerufen.

e)  Ob d ieser  Auf fassung zu fo lgen is t ,  kann dahingeste l l t  b le i -

ben. Auch dann, vrenn man der Entscheidung des Streitfal ls die

Maßstäbe der neuen Rechtsprechung des IX. Senats zugrunde legt,

verstößt die Einführung des besonderen Kirchgelds zum l-. ,Januar

2001  n i ch t  gegen  Ar t .  20  Abs .  3  GG.

Das Rückwirkungsverbot, das seinen Grund im Vertrauensschutz

hat, tr i t t  regelmäßig dort zurück, wo sich ausnahmsweise kein

Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bi lden konnte.

Das is t  u .a.  dann der  Fal l ,  wenn d ie Betrof fenen schon im Zei t -

punkt, auf den die Rückwirkung bezogen wird, nicht mit dem

Fortbestand der geltenden Rechtslage rechnen durften. Dasselbe

gi1t, hrenn durch die Rückwirkung ein nur gar:z unerheblicher

Schaden verursacht wird (v91. BVerfG-Beschluss vom 25. Mai L993

1  BvR 1 -509 ,  1 -648 /91 ,  BVer fGE 88 ,  384 ,  404 ;  vom 15 .  Ok tobe r  L996

I  BvT ,  44 ,  48 /92 ,  BVer fGE 95 ,  64 ,  87 )  .

Im Stre i - t fa11 is t  bere i ts  zwei fe lhaf t ,  ob im Sinne d ieser

Rechtsprechung überhaupt eine Vertrauensgrundlage bestand. Da

die zuständigen kirchl ichen Gremien den hier maßgeblichen Kir-

chensteuerbeschluss bereits im ,fahr 2000 gefasst haben und über

die Einführung des besonderen Kirchgelds insbesondere auch in

der Tagespresse berichtet worden ist, durften die hiervon be-

troffenen Kirchensteuerpfl ichtigen nicht darauf vertrauen, dass

sie auch im Streit jahr keine Kirchensteuer wtrrden zahlen müs-

sen .
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Des Weiteren fäIIt  die t.atsächliche Belastung des einzelnen

Kirchenmitgl ieds mit dem besonderen Kirchgeld eher gering aus.

Sie bet rägt  für  2001 in  der  n iedr igsten Stufe (der  auch d ie

K1äger in  zuzuordnen is t )  feO Ou;  das entspr icht  zwischen 0,24

und 0,3 v.H. des gemeinsam zu versteuernden Einkommens (im FaIl

der  Kläger in  etwas über  0,25 v .H.)  "  Auf  der  höchsten Stufe

l iegt  d ie  prozentuale Belastung bei  maximal  L ,2 v .H.  Diese Be-

lastung wird durch die Möglichkeit des Sonderausgabenabzugs ge-

mäß S 10 Abs. 1- Nr. 4 ESLG im Ergebnis noch einmal gemindert.

Zudem fehlt es an der erforderl ichen Vertrauensbetätigung. Der

erkennende Senat geht mit dem FG davon aus, dass das Fortbeste-

hen der Kirchenzugehörigkeit bzw. der nicht erfolgte Kirchen-

austri t t  keine schutzvrtrrdige wirtschaft l iche Disposit ion im

Sinne eines disposit ionsbezogenen Rückwirkungsbegriffs dar-

s t e I 1 t .

Schließlich wäre den Interessen der evangelischen Kirche an ei-

ner ilnderung der bislang geltenden Rechtslage Vorrang vor dem

Vertrauen der betroffenen Kirchenmitgl ieder in den Fortbestand

der bis 2001- geltenden Kirchensteuerfreiheit einzuräumen. Mit

den Regelungen über das besondere Kirchgeld solIte den nord-

rhein-westfäl ischen Kirchen die -- in den meisten übrigen Bun-

desländern bereits bestehende-- Möglichkeit eröffnet werden,

Kirchenangehörige, die in glaubensverschiedener Ehe leben und

deren wirtschaft l iche Leistungsfähigkeit nach Einschätzung' der

Kirchen bislang überhaupt nicht oder nur unzureichend berück-

sichtigt werden konnte, in einem angemessenen Umfang zur Tra-

gung kirchl icher l ,asten heranzuziehen (vgl. Landtag NRIrI

Drucks 1,3/439,  S.  L5 und 1-8;  ebenso FinMin NRW in StEd 2OOL,

5 7 3 ;  s "  h i e r z u  a u c h  v .  C a m p e n h a u s e n ,  a . a . O . ,  S .  2 6 4  f . ) .

Gle ichzei t ig  so l1te d ie  Besserste l lung g laubensverschiedener

Ehen gegenüber konfessionsgleichen oder konfessionsverschiede-

nen Ehen -rwenigstens tei lweise-- ausgeglichen werden (Landtag

-  
I L '



- 1 0

NRV'I Drucks L3/439, S. LB) . rn Anbetracht der gering"en Höhe des

besonderen Kirchgelds treten die Belange der betroffenen Kir-

chenmitgl ieder hinter diesen Erwägungen zurück.

3 . Auch die al lgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. l- cc)

wi rd im Stre i t fa l l  n icht  ver le tz t .

a) Die K1ägerin beruft sich auf das Urtei l  des BVerfG vom

1-4 .  Dezember  l - 965  1 -  BvR 606 /60  (BVer fGE 19 ,  268 ,  BS tB l  I  1955 ,

i -96)  .  Diesem Urte i l  zufo lge is t  es mi t  Ar t .  2  Abs.  1  GG unver-

einbar, wenn im Fa11e einer glaubensverschiedenen Ehe die Kir-

chensteuer des kirchenangehörigen Ehegatten nach der Hälfte der

zusalrrmengerechneten Einkommensteuer belder Ehegatten erhoben

wird. Die Kirchensteuer dürfe --so die Begründung des BVerfG--

nur an Merkmale anknüpfen, die in der Person des kirchenangehö-

rigen Ehegatten gegeben sind (BVerfG-Urtei l  in BVerfGE L9, 268,

2 '74 ,  BS tB l  r  L966 ,  ] -96 )  .

b) Diese Entscheidung steht den Regelungen über das besondere

Kirchgeld nicht entgegen.

aa) Die Ausführungen des BVerfG beziehen sich auf Kirchensteu-

ern, die als Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer erhoben werden

(Kircheneinkommensteuer) . Das besondere Kirchgeld ist jedoch

keine solche Annexsteuer, sondern eine eigenständige Steuer,

die auf ej-nem kircheneigenen Steuertarif  beruht (v91. hierzu:

Marr6 in  L is t l /P i rson,  HdbStKi rchR,  Bd.  I ,  S.  1-135;

v.  Campenhausen in  v .  Mangoldt /K1ein/Starck,  a .a.O. ,  Ar t .  : - .37

W R V  R d n r .  2 8 I ;  H a m m e r ,  a . a . O . ,  S .  3 2 7  f f  .  u n d  4 7 3  f f  . ,  m . w . N . ) .

Die Schaf fung so lcher  Steuern is t  grundsätz l ich zu läss ig;  denn

es ist den Religionsgemeinschaften im Rahmen ihres Besteue-

rungs rech ts  (A r t .  L4O GG i .V .m.  A r t .  137  Abs .  6  WRV)  n i ch t  ve r -

wehrt, für die Erhebung der Kirchensteuer neben dem Einkommen

andere, nach eigenen Kriterien gestaltete Besteuerungsmaßstäbe
1 a* J I
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heranzuziehen. Der ihnen dabei eröffnete Gestaltungsspielraum

ist  grundsätz l ich wei t  (vg l .  BVer fG-Beschlüsse in  HFR 2002,

t L 2 9 ;  v o m  2 3 "  o k t o b e r  1 9 8 6  2  B v L  7 ,  8 / 8 4 ,  B V e r f G E  7 3 , 3 8 8 ,

399 ;  ebenso :  BFH-Ur te i l  vom 8 .  Ap r i l  1 -997  I  R  68 /96 ,  BFHE 183 ,

!O7,  BStBl  f f  7997,  545)  .  Die h ierzu er forder l iche landesge-

setzl iche Ermächtigungsgrundlage enthält S 4 Abs. 1 Nr. 5

Kistc NW (v91. insowei! auch BVerfG-Beschluss in BVerfGE 73,

388 ,  4OI ;  BFH-Besch luss  vom 22 .  , Januar  2002  I  B  t8 /0L ,  BFH/NV

2 0 0 2 ,  6 7 4 )  .

Der für die Bemessung des besonderen Kirchgelds herangezogene

Besteuerungsmaßstab geht seinerseits wiederum auf die genannte

Entscheidung des BVerfG aus dem ,fahre L965 zurück. Das BVerfG

hat in diesem Urtei l  ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es

unbil l ig erscheinen könne, wenn Kirchenangehörige, deren wirt-

schaft l iche Leistungsfähigkeit sich durch eine Eheschließung im

Hinblick auf das Einkommen des --konfessionslosen-- Ehegatten

erhöht habe, mangels eigenen Einkommens im Sinne des Einkom-

mensteuergesetzes kj-rchensteuerfrei bl ieben. Die Kirchensteuer

könne sich, um dies zu vermeiden, der Höhe nach an dem tatsäch-

l ichen Lebenszuschnitt des kirchensteuerpft ichtigen Ehegatten

orientieren. Ein im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1- GG unbedenkli-

ches Besteuerungsmerkmal sei insoweit der "Lebensführungsauf-

$rand. des kirchenangehörigen Ehegatten (BVerfG-Urtei l  in

B V e r f G E  ! 9 , 2 6 E , 2 8 2 ,  B S t B l  f  1 9 6 6 ,  L 9 6 ;  e b e n s o :  U r t e i l  d e s

Bundesverwaltungsgerichts --BVerwG-- vom 18. Februar L977

VI f  C 48.73,  BVerwGE 52,  104;  BFH-Beschluss in  BFH/NV 2002,

5 7 4 ,  m . w . N . ) .

bb) Angesichts der Schwierigkeiten, den tatsächlichen 'r lebens-

führungsaufwand" des kirchenangehörigen Ehegatten zu ermitteln,

isL es nach ständiger höchstrichterl icher RechLsprechung im

Sinne e iner  Typis ierung ver fassungsrecht l ich zuIäss ig,  d ie  d ie-

sem Begriff  zugrunde l iegende wirtschaft l iche Leistungsfähig-

keit am Einkonrmen beider Ehegatten zu messen (BVerfG-Beschluss

a 6-  J - Z
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i n  BVer fGE 73 ,  388 ,  398  f f " ;  BVerwG-Ur te i l e  i n  BVerwGE 52 ,  ! 04 ,

109;  vom l - l - .  November L988 I  C l0 /e7,  Neue Jur is t ische Wochen-

sch r i f t  l - 989 ,  1747 ,  1748 ;  BFH-Ur te i l e  vom 15 .  V Iä rz  l - 995

I  R  8 5 / 9 4 ,  B F H E  ! 7 7 ,  3 0 3 ,  B S t B l  r r  l - 9 9 5 ,  5 4 7 ,  5 4 8 ;  v o m

L 4 .  D e z e m b e r  L 9 8 3  I I  R  L 7 0 / 8 L ,  B F H E  L 4 0 , 3 3 8 ,  B S t B l  r I  1 9 8 4 ,

332;  BFH-Beschlüsse vom 27.  September L996 I  B 23/96,  BFH/NV

1 9 9 7 ,  2 9 9 ;  i n  B F H / N V  2 0 0 2 ,  6 7 4 ,  j e w e j - I s  m . w . N . ;  v g l .  f e r n e r :

v .  Campenhausen in  v .  Mangoldt /K1ein/s tarck,  a .a.O. ,  Ar t .  L37

!{RV Rdnr " 287; Marr6 in List l /pirson, HdbStKirchR, Bd. f ,

S.  l l24 f . ;  Hammer in  Seer /Kämper,  Bochumer Ki rchensteuer tag,

S .  L 2 ] -  f . ;  d e r s . ,  a . a . O . ,  S .  3 2 9  f . ) .  D a s s  a u f  d i e s e  W e i s e ,  w i e

die K1ägerin mit der Revision vorträgt, mittelbar auch das Ein-

kommen des konfessionslosen Ehegatten in die Kirchenbesteuerungi

mit einbezogen wird, ist der Anknüpfung an den Lebensführungs-

aufwand a1s eigenständigem Besteuerungsmaßstab immanent. Ge-

rechtfert igt ist dies nicht zuletzt dadurch, dass der zj-vi l-

rechtl iche Unterhaltsanspruch des Ehegatten auf einen angemes-

senen Teil des gemeinsamen Einkommens gemäß S 1350a des Bürger-

l ichen Gesetzbuchs --BGB-- (sog. Taschengeldanspruch) den

Gesetzesmaterial ien zufolge ausdrücklich auch der Deckung: von

ki rch l ichen Mi tg l iedsbeiLrägen d ienen so11 (vg l .  schr i f t l icher

Ber icht  zu BTDrucks 2/3409,  S.  37) .  Wegen der  wei teren Einzel -

heiten wird auf die genannten Entscheidungen, insbesondere auf

das Ur te i l  des BVerwG in BVerwGE 52,  aO4 (L08 f f . ) ,  Bezug ge-

nonrmen.

cc) Bei der gesetzl ichen Ausgestaltung eines am Lebensführungs-

aufwand des Kirchensteuerpfl ichtigen ausgerichtet.en besonderen

Kirchgelds muss berücksichtigt werden, dass die wirtschaft l iche

Leistungsfähigkeit des kirchenangehörigen Ehegatten bei gerin-

gerem Einkommen beider Ehegatten stark eingeschränkt ist, dass

ein Teil des gemeinsamen EinkofiImens nicht zur Erhöhung dieses

Lebensführungsaufwandes führt und dass von einer gewissen Bin-

kommenshöhe an der Lebensführungsaufwand nicht mehr steigt (so

zuLetzt  BFH-Beschluss in  BFH/NV 2002,  674,  675,  m.w.N.  )  .  E ine
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ausdrückliche Bezeichnung des Lebensführungsaufwands aIs Bemes-

sungsgrundlage ist hingegen nicht erforderl ich. Es muss auch

nicht danach differenziert werden, ob die Ehegatten in einer

Zugewinngemeinschaft leben oder Gütertrennung vereinbart haben;

denn der Güterstand ist für die Bestimmung des Lebensführungs-

aufwands als steuerl iche Bemessungsgrundlage ohne Bedeutung.

Ledigtich die I^IahI der getrennten Veranlagung schließt die Be-

stimmung des Lebensführungsaufwands nach dem gemeinsamen Ein-

kommen der Ehegatten aus. Eine, wie die K1ägerin es nennt,

"freie Wahl der Veranlagungsform't in der Weise, dass die Ehe-

gatten einkommensteuerrechtl ich zusammenveranlagt werden, kir-

chensteuerrechtl ich jedoch wie getrennt Veranlagte zu behandeln

sind, ist einfachgesetzl ich nicht vorgesehen und verfassungs-

recht l ich n icht  geboten (BVerfG-Beschluss vom 20.  Apr i l  L966

1  B v R  1 6 / 6 6 ,  B V e r f G E  2 0 ,  4 0 ,  4 5 ) .

c) Den genannten Vorgaben entspricht der für den Streitfal l

maßgebliche Kirchensteuerbeschluss mit der in 1-3 Stufen gestaf-

felLen Bemessungsgrundlage und dem sich progressiv erhöhenden

Kirchgeld von L80 DM bis  höchstens 7 200 DM (s.o.  unLer

I I .1 .c) .  Dass n icht  das gesamte Einkomrnen beider  Bhegat ten der

Sicherstel lung des Lebensführungsaufwandes dient, wird in der

Weise berücksichtigt, dass das besondere Kirchgeld erheblich

niedr iger  is t ,  a Is  es e ine Ki rchensteuer  vom (ante i l igen)  Ein-

kornmen des kirchenangehörigen Ehegatten nach <iem sog. Halbtei-

lungsgrundsatz wäre (vgl. hierzu auch BFH-Beschluss in BFHE

! 4 0 ,  3 3 8 ,  B S t B l  r r  1 9 8 4 ,  3 3 2 ) .

d) Unerheblich ist demgegenüber sowohl der Einwand der K1äge-

rin, Eheleute könnten über die Verwendung des gemeinsamen Ein-

kommens individuelle Vereinbarungen treffen, die eine Beglei-

chung des besonderen Kirchgelds aus dem Einkommen des konfessi-

onslosen Ehegatten ausschlössen, als auch das Vorbringen, sie

und ihr Ehemann hätten eine solche Vereinbarung getroffen. Denn

bei der Erfassung des Lebensführungsaufwands des kirchenangehö-

- L 4



- t 4

rigen Ehegatten in Form des gemeinsamen Einkommens handelt es

sich um eine Tlpisierung, die die Umstände des konkreten Ein-

ze1faI ls  im Wesent l ichen außer  Betracht  Iässt .  Ind iv iduel le  Be-

sonderheiten werden ledigl ich im Rahmen des S 51a Abs. 2 SaLz 1

und  2  ESLG ( i .V .m.  S  5  Abs .  2  Sa tz  2  K iS tO  NW)  e r fass t  und  im

Übrigen durch den gegenüber der regulären Kirchensteuer d.eut-

l ich reduzierten Steuersatz pauschal berücksichtigt (vgI.

BVerwG-Urtei l  in BVerwGE 52, L04, l ]-7). Das gi l t  auch für die

von der K1ägerin vorgetragenen, wenn auch nicht weiter konkre-

t is ier ten,  Sonder lasten.

4. Die Regelungen über das besondere Kirchgeld verstoßen nicht

gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. l- Gc. Sie sind insbe-

sondere nicht unter dem Gesichtspunkt eines strukturel len VoIl-

zugsdef izits verfassungswidrig .

a) Der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 Gc verlangt für das

Steuerrecht, dass Steuerpfl ichtige durch ein Steuergesetz

rechtl ich und tatsächlich gleich belastet werden. tr l i rd die

Gleichheit im Belastungserfolg durch die rechtl iche Gestaltung

des Erhebungsverfahrens prinzipiel l  verfehlt,  kann dies die

verfassungswidrigkeit der gesetzl- ichen Besteuerungsg'rundlage

nach s ich z iehen (BVerfG-ur te i le  vom 9.  NIärz 2oo4 2 BwL LT/02,

BVer fGE l - l - 0 ,  94 ,  BS tB l  IT  2005 ,  56 ;  vom 27 .  , i un i  I 99 t

2  BvR 1 -493 /89 ,  BVer fGE 84 ,  239 ,  269  f f  . ,  BS tB l  r r  l _gg t - ,  654 ,

6 6 4  f f .  )  .

Das ist nach der Rechtsprechung des BVerfG der Fa1I, wenn sich

eine Erhebungsregelung gegenüber einem Besteuerungstatbestand

in der lr leise strukturel l  gegenläufig auswirkt, dass der Besteu-

erungsanspruch weitgehend nicht durchgesetzt werden kann, und

dieses Ergebnis dem Gesetzgeber zuzurechnen ist (gVerfG-Urtei1e

i n  B V e r f G E  l - L O ,  9 4 ,  B S t B l  I f  2 O O S ,  5 6 ,  6 2 ;  i n  B V e r f G E  8 4 ,  2 3 g ,

268 ,  BS tB l  I f  l - 99L ,  654 ,  666 ) .  I n  se inem Ur te i l  zu r  Z insbe -

steuerung hat das BVerfG diese voraussetzung für den Fal1 be-
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jaht ,  dass r r jedenfa l ls  d ie  HäI f te I  der  bet rof fenen steuerbaren

Erträge nicht erfasst werde (eVerfG-Urt,ei l  in BVerfGE 84, 239 ,

268 ,  BS tB l  I I  L99L ,  554 ,  667 ) "  I n  se inem Ur te i l  zu  p r i va ten

Spekulationsgeschäften stel l t  das BVerfG auf t 'wesentl iche'r Er-

hebungsdefizite bzw. auf "gravierende" Erhebungsmängel ab

( B v e r f c - U r t e i l  i n  B V e r f G E  1 l - 0 ,  9 4 ,  B S t B l  I I  2 0 0 5 ,  5 6 ,  6 4  f  . ) .

b) Diese Voraussetzungen l iegen im Streitfal l  nicht vor. Zwar

tr i f f t  es zv, dass das besondere Kirchgeld nicht von al len Kir-

chensteuerpfl ichtigen, die in glaubensverschiedener Ehe leben

und unter die genannten Bestimmungen fallen, erhoben wird. Denn

die Pflicht zur Zai:.lung des besonderen Kirchgelds begründet

keinen eigenen Veranlagungstat.bestand. Eine Festsetzung erfolgt

nur, wenn eine Veranlagung zur Einkommensteuer bereits aus an-

deren Gründen durchzuführen ist (vgI. auch FinMin NRW in StEd

2OOl,  573) .  S ie unterb le ib t  dami t  insbesondere in  den Fäl len,

in denen die Einkommensteuer durch den Lohnsteuerabzug beim aI-

leinverdienenden, konfessionslosen Ehegatten a1s abgegolten

g i l r  ( s  4 6  A b s .  4  E S t G ) .

,Jedoch is t  bere i ts  n icht  ers icht l ich,  dass dami t  der  k i rch l iche

Besteuerungsanspruch im Sinne der Rechtsprechung des BVerfG

"weitgehend" nicht durchgesetzt wttrde. Vor al lem aber muss be-

rücksichtigt werden, dass das besondere Kirchgeld seinerseits

dazu dienL, bestehende Lücken im System der Kirchensteuer zu

schließen und auf diese !{eise für mehr Finanzierungsgerechtig-

keit zu sorgen. Wenn die srhebung des besonderen Kirchgelds aus

Gründen der Verwaltungsökonomie an das bestehende Verfahren zur

Ej-nkommensteuer angelehnt wird, ist ein dadurch gleichwohl

verbleibendes Defizit  -- jedenfal ls in dem hier erkennbaren

Umfang-- in Anbetracht dieser Zj-elsetzung und unter Berücksich-

t igung des in diesem Bereich grundsätzl ich weiten Gestaltungs-

sp ie l raums  de r  Re l i g ionsgeme inscha f ten  ( s "o .  un te r  I I . 3 .b  aa )

unbedenklich.
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5.  Eine Ver le tzung von Ar t .  4  Abs.  L  und 2 ee l iegt  schl ießI ich

ebenfal ls nicht vor. Die Glaubensfreiheit schützt den Kirchen-

angehörigen nicht vor der Erhebung von Kirchensteuern und ähn-

l ichen Abgaben (eVerfG-Beschluss vom 30. August L982

t -  B v R  7 L A 9 / 8 1 ,  H F R  1 9 8 4 , 7 3 ;  B F H - U r t e i l  i n  B F H E  1 9 3 ,  7 0 7 ,  B S t B l

r r  7 9 9 7 ,  5 4 5 )  .

6 .  Die KostenenLscheidung beruht  auf  S 135 Abs.  2  FGO.

Dr.  Gosch Dr.  Chr is t iansen Dr.  Buciek

Dr.  BrandisHeger


